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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Le conflit opposant les riverains et la direction de l’aéroport de Zurich concernant les
atterrissages par l’approche orientale n’a pas faibli au cours de l’année sous revue.
Tout d’abord, les gouvernements cantonaux de la Suisse orientale, ainsi que 86
communes situées à proximité de l’aéroport de Zurich ont adopté une prise de position
commune contre la construction d’une nouvelle piste occidentale. Rappelant les
nuisances sonores que la population de cette région subit à longueur d’année, les
représentants cantonaux ont exigé l’intervention du Conseil fédéral. Sur le terrain
judiciaire, ensuite, le Tribunal administratif fédéral a rejeté douze recours émanant
d’habitants et associations de riverains. Les recourants ont vainement tenté d’obtenir
l’annulation de l’autorisation délivrée par l’OFAC en 2007 pour les atterrissages par
l’approche orientale utilisant le système d’atterrissage aux instruments. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 22.02.2008
NICOLAS FREYMOND

Ende 2010 hatte das Bundesgericht in wesentlichen Teilen einen Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts von 2009 zum vorläufigen Betriebsreglement des
Flughafens Zürich-Kloten gestützt. Die obersten Richter bestätigten die Zulässigkeit
des neuen Süd- und Ostanflugregimes, das 2003 mit der durch Deutschland einseitig
verfügten Beschränkung der Überflüge über süddeutsches Gebiet eingeführt worden
war, um die Kapazität des Flughafens zu erhalten. Gleichzeitig wurde die
Flughafenbetreiberin verpflichtet, weitere Lärmschutzmassnahmen zu ergreifen, indem
sie lenkungswirksamere Lärmschutzgebühren erhebt und binnen Jahresfrist ein
Konzept für passive Schallschutzmassnahmen zur Lärmreduktion bei den
morgendlichen Südanflügen vorlegt. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 08.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Grossflächige Gewächshäuser für die Produktion von Hors-sol-Gemüse dürfen nach
einem Entscheid des Tessiner Verwaltungsgerichts nicht in der Landwirtschaftszone
der Magadino-Ebene gebaut werden. Erstmals äusserte sich damit ein Schweizer
Gericht klar zur Zonenkonformität der industriellen Hors-sol-Produktion. Falls das
Bundesgericht den Tessiner Entscheid bestätigt, will der WWF, der die Beschwerde
eingereicht hatte, verlangen, dass alle künftigen Hors-sol-Projekte in der Industrie-
/Gewerbezone oder in Spezialzonen zu verwirklichen seien. 3

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 28.06.1994
EVA MÜLLER

Das Bundesgericht trat auf eine staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Beschluss
des Kantons Wallis von 1993 über die «Erhaltung der Bausubstanz ausserhalb der
Bauzonen» nicht ein. Es stützte damit die neue Praxis im Kanton Wallis, die Maiensäss-
oder Erhaltungszonen vorsieht und wonach allein die kantonale Baukommission
darüber zu entscheiden hat, welche Gebäude ausserhalb der Bauzone schutzwürdig
und damit gegebenenfalls für einen Umbau geeignet sind. Das Bundesamt für
Raumplanung äusserte Zweifel an der Rechtsmässigkeit der neuen «Lex Wallis», will
aber weitere Erläuterungen des Bundesgerichtes abwarten. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 24.12.1994
EVA MÜLLER

Das Bundesgericht verdeutlichte in einem Grundsatzurteil die massgebenden
Gesichtspunkte für das Bewilligen von bäuerlichen Wohngebäuden ausserhalb der
Bauzone gemäss dem Raumplanungsgesetz (RPG) von 1980. Die bisherige
bundesgerichtliche Praxis anerkannte zusätzlichen Wohnraum für landwirtschaftliche
Betriebe nur dann als zonenkonform, wenn es sich um einen Betrieb mit
existenzsichernder Bewirtschaftung handelt. Das bernische Verwaltungsgericht berief
sich bei einem Entscheid über die Erhaltenswürdigkeit eines Bauernbetriebs jedoch
allein auf das 1994 in Kraft getretene Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht,
welches dem erzielten Ertrag keine Bedeutung zumisst und dann von einem

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.01.1996
EVA MÜLLER
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landwirtschaftlichen Gewerbe spricht, wenn für die Bewirtschaftung jährlich
mindestens die halbe Arbeitskraft einer Familie (2'100 Arbeitsstunden) geleistet wird.
Gegen diesen Entscheid rief das Bundesamt für Raumplanung das Bundesgericht an.
Dieses lehnte eine schematische Anwendung des Kriteriums Arbeitsaufwand ab und
führte an, dass wichtige Anliegen der Raumplanung - insbesondere die Verhinderung
der Zersiedelung - ebenfalls zu respektieren seien. Ein Kriterium für die
Zonenkonformität sei etwa, ob die Bauernfamilie ständig auf dem Hof präsent sein
müsse, oder ob sie den Betrieb von einer nahen Bauzone aus bewirtschaften könne. Zu
beachten seien der Typ, die Grösse und die Lage eines Betriebs. 5

Mit dem 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetz (RPG) waren die Kantone
beauftragt worden, innert fünf Jahren ihre Richtpläne zu überarbeiten. Bis zur
Genehmigung der kantonalen Richtpläne durch den Bund sieht das Gesetz ein
Bauzonenmoratorium vor; eine neue Einzonung verlangt demnach die gleichzeitige
Auszonung einer mindestens gleich grossen Fläche. Das Bundesgericht kam in seinem
Urteil zum Bauzonenmoratorium vom Oktober 2015 zum Schluss, dass den Kantonen
wenig Spielraum bleibe, um ein solches zu umgehen. Konkret hatte sich die oberste
Gerichtsinstanz mit dem Thema zu beschäftigen, weil das Freiburger Kantonsgericht im
Vorjahr die Einzonung einer grossen Parzelle bewilligt hatte und nun umstritten war, ob
das Moratorium auch für Beschwerdefälle gelte, die vor Inkrafttreten des Gesetzes
bereits hängig waren. Das Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass viele Kantone, der
Kanton Freiburg eingeschlossen, über zu grosse Bauzonen verfügten und es absehbar
sei, dass die Behörden in naher Zukunft etliche Rückzonungen beschliessen müssten,
was in der Regel teuer und schwer durchsetzbar sei. Das im Gesetz statuierte
Moratorium sei von überwiegendem öffentlichem Interesse und gelte demnach auch für
diese Fälle.

Im Mai des Folgejahres bewertete das Bundesgericht auch eine Neueinzonung ohne
entsprechende zeitgleiche Auszonung im Kanton Waadt als unzulässig. Die Waadtländer
Behörden hatten die Neueinzonung als dringlich eingestuft – was eine Aufschiebung
der notwendigen Auszonung möglich machen würde –, da mit einer
Unternehmensexpansion zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Das
Bundesgericht vertrat die Ansicht, dass Einzonungen aus diesen Gründen nicht in
jedem Fall als dringlich bewertet werden können und verneinte im konkreten Fall die
Dringlichkeit. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.10.2015
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Lärmschutz

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté tous les recours des opposants au projet
d'agrandissement de l'aéroport de Kloten (ZH), excepté la requête d'une nouvelle
étude d'impact sur l'environnement. Cette dernière précédera l'octroi de la concession
pour les travaux de construction d'infrastructures supplémentaires (nouvelle aérogare,
parking et infrastructures ferroviaires). Les opposants à l’agrandissement de l’aéroport,
dont quinze communes suisses et quatre localités allemandes proches de la frontière,
avaient attaqué la concession-cadre délivrée en 1997 par le DETEC. L’étude d’impact
décidée par le TF devra porter sur la lutte contre le bruit et le maintien de la qualité de
l’air. Concernant le renouvellement de la concession d’exploitation en 2001, les
autorités délivrant les concessions devront examiner dans quelle mesure une extension
des installations de l'aéroport pourrait rester compatible avec la loi sur la protection de
l'environnement. La décision du TF retardera les travaux de six mois à une année, a
estimé le chef du Département cantonal zurichois de l'économie publique. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 03.07.1998
LAURE DUPRAZ

Für die einen verursachen Kirchenglocken einen melodiösen Klang mit kultureller
Bedeutung, für die anderen lediglich Glockenlärm, der sie um den wohlverdienten
Schlaf bringt. Unter Berufung auf eine ETH-Studie aus dem Jahr 2011, die aufgezeigt
hatte, dass bereits bei Glockenklängen von geringer Lautstärke mit Schlafstörungen zu
rechnen sei, klagte ein Wädenswiler Ehepaar beim Zürcher Verwaltungsgericht gegen
das viertelstündliche nächtliche Kirchengeläut und bekam Recht: Gemäss dem Urteil
des Verwaltungsgerichts hätten die Kirchenglocken in Wädenswil deswegen nur noch
stündlich läuten dürfen. 
Wie vielen traditionsbewussten Bürgern der Schlaf geraubt wurde, weil sie sich über die

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.12.2017
MARLÈNE GERBER
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Kläger aufregten, ist nicht bekannt, aber mit Sicherheit waren es einige. Denn der
Glockenlärmstreit entpuppte sich nicht lediglich als eine einfache
Meinungsverschiedenheit, sondern eher als Kulturkampf, als Kritik am universitären
Elfenbeinturm und als Appell für die Rechte der Tiere: Sukkuriert von einer Petition mit
2000 empörten Unterzeichnenden zogen die Kirchgemeinde und der Stadtrat das Urteil
weiter ans Bundesgericht, das sein Urteil zum ersten Mal im Wissen um die ETH-Studie
fällen musste. Vor Erscheinen der Studie hatten die Richter in Lausanne geurteilt, dass
ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung der viertelstündlichen
Glockenschlag-Tradition bestehe. Gemäss NZZ in «negative Schwingungen» versetzt
worden war auch SVP-Präsident Albert Rösti, der an einer Delegiertenversammlung zur
Dekoration verschiedener Persönlichkeiten den Zerfall der eidgenössischen Werte
beklagte. Denn aufgrund der ETH-Studie hatte sein Heimatkanton im Sommer 2016 der
Gemeinde Worb (BE) den viertelstündlichen Glockenschlag untersagt. Den Ärger der
Bevölkerung hatte auch eine Holländerin in der aargauischen Gemeinde Gipf-Oberfrick
im Jahr 2015 zu spüren bekommen, als ihr aufgrund ihrer Immissionsklage gegen das
Kirchengeläut die Einbürgerung verwehrt worden war. Ebendiese Person gründete
zudem eine Protestbewegung zur Befreiung der Kühe von Kuhglocken und konnte sich
auch dabei auf eine ETH-Studie (2014) berufen, die folgerte, dass durch das Gewicht
und den Lärm die Gesundheit der Tiere beeinträchtigt werde. Dies wiederum versetzte
dann Nationalrat und Bauernverbandsvizepräsident Jacques Bourgeois (fdp, FR) in
Rage, was ihn zum Einreichen einer Interpellation bewog, in der er den Bundesrat
fragte, wie die Regierung gedenke, solche wissenschaftlichen «Auswüchse» zu
verhindern und sicherzustellen, dass öffentliche Gelder «gut eingesetzt werden» (Ip.
14.3907).
Das Bundesgericht blieb auch in seinem jüngsten Urteil im Dezember 2017 bei seiner
Meinung. Es rechnete vor, dass der Verzicht auf den Viertelstundentakt die
Aufwachreaktionen (bei gekipptem Fenster) pro Nacht von 2 auf 1,5 reduzieren würde.
Diese minimale Verbesserung stünde in keinem Verhältnis zum öffentlichen Interesse
und ein entsprechendes Urteil würde einen starken Einschnitt in die
Gemeindeautonomie bedeuten in einem Bereich, in dem der Bund keine
Lärmgrenzwerte festgelegt habe. Beim Glockenstreit gehe es letztendlich darum, «ob
die eigenen Ansprüche und Empfindlichkeiten wirklich immer als wichtiger zu gelten
haben und ob alles, was einen stört, zu verbieten ist», sinnierte die Weltwoche als
Reaktion auf das Bundesgerichtsurteil. 8
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